Satzung

§1

Name, Sitz und Geschaftsjahr

L ”

Der Verein fuhrt den Namen "Der Kinderschutzbund Ortsverband Hoxter e.V.",
nachfolgend Ortsverband genannt.

Er hat seinen Sitz in Hoxter und ist beim Amtsgericht Hoxter eingetragen.

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2

Zweck

| Der\erei ich-einfil

1.

1. Der Ortsverband ist im Sinne des § 52 Abs. 2 Abgabenordnung tatig und
verfolgt selbst unmittelbar die Forderung der Jugendhilfe. Er setzt sich ein fur:

die Verwirklichung einer kinderfreundlichen Gesellschaft,

die Forderung der geistigen, psychischen, sozialen und kérperlichen Entwicklung der
Kinder, dabei werden die unterschiedlichen geschlechtsspezifischen
LebenSS|tuat|onen von Kindern und Jugendllchen besonders beruck3|cht|gt

eine dem Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen angemessene
Beteiligung bei allen Entscheidungen, Planungen und MalRinahmen, die sie
betreffen, die Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten Rechte fur
Kinder und die Umsetzung des UN-Ubereinkommens (iber die Rechte des
Kindes,

kinderfreundliches Handeln der einzelnen Menschen und aller gesellschaftlicher
Gruppen



1. Der Ortsverband will diese Ziele erreichen, indem er im Bereich des Ortes
Hoxter insbesondere

- Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe errichtet und betreibt,
- vorbeugend aufklart und berat,

- MalRnahmen zum Schutz gefahrdeter Kinder ergreift oder veranlasst,

- im Rahmen von Einrichtungen und Projekten Mittel zur Verfugung stellt, die
zum Zwecke der Forderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen
von diesen selbstandig und eigenverantwortlich eingesetzt und verwaltet
werden,

- mit anderen in Hoxter tatigen, ebenfalls gemeinnutzigen Korperschaften und
Korperschaften des o6ffentlichen Rechts, die vergleichbare Ziele verfolgen,

zusammenarbeitet und kinder- und jugendfreundliche Initiativen fordert,

- die 6ffentliche Meinung und das soziale Klima durch seine Offentlich-
keitsarbeit beeinfluf3t,

- Politik und Verwaltung zu kinder- und jugendfreundlichen Entscheidungen
anregt und bei der Planung und Durchsetzung solcher Entscheidungen berat,

- Verantwortliches Handeln der Wirtschaft und der Medien gegenuber Kindern
einfordert,

Kindorf. lliche Initiati rdert
- Informationsmaterial und Publikationen erstellt, herausgibt und vertreibt,

- Fortbildungsveranstaltungen, Tagungen und Kongresse durchfuhrt,

§3

Gemeinniitzigkeit

1. Der Merein Ortsverband verfolgt ausschliellich und unmittelbar gemeinnitzige
Zwecke
im Sinne des Abschnitts ,Steuerbeglinstigte Zwecke* der Abgabenordnung.

Anmerkung: Verein wird im weiteren Verlauf durch Ortsverband ersetzt



2 Der Ortsverband ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Die Mittel des Ortsverbandes durfen nur fur die satzungsmafigen Zwecke
verwendet werden. Soweit der Ortsverband sich aus Zuwendungen Dritter und
Spenden finanziert, sollen Spenden und Zuwendungen von Personen und
Organisationen im Sinne des § 2 Abs. 4 wegen Unvereinbarkeit abgelehnt
werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Ortsverbandes. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Ortsverbandes fremd sind, oder durch unverhaltnismaflig hohe Verglutungen
begunstigt werden.



§4
Verbandsmitgliedschaft

1.Der Ortsverband ist Mitglied im Verband ,Der Kinderschutzbund
Bundesverband e.V*“. (nachfolgend "Bundesverband" genannt) und im
Verband Der Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. (nachfolgend
"Landesverband" genannt).

2. Der Ortsverband unterrichtet den Landesverband unverziglich Uber alle
wesentlichen Vorkommnisse im Ortsverband. Als wesentliche Vorkommnisse
gelten insbesondere

- drohende Zahlungsunfahigkeit oder Uberschuldung,

- Rechtsstreitigkeiten,

- Vollstreckungsmalinahmen gegen den Ortsverband,

- Ereignisse, die zu einer Schadigung des Rufes des DKSB in der Offentlichkeit
fuhren kdonnen.

Der Ortsverband gewahrt in diesem Zusammenhang dem Landesverband
oder einer/einem von ihm beauftragten Dritten auf Verlangen Einsicht in die
erforderlichen Bucher und Geschaftsunterlagen.

Vollstreckungsmafinahmen.

3.Um ein einheitliches Vorgehen des Verbandes bei der Beratung sowie bei
dem Betrieb von Einrichtungen und Projekten der Kinder- und Jugendhilfe zu
gewahrleisten, sind die Mitglieder des Vereins verpflichtet, bei der inhaltlichen
Arbeit die Beschlusslage des Deutschen Kinderschutzbundes Bundesverband
e.V. in der jeweils gultigen Fassung zu beachten.



4.Der Ortsverband ist in der Regel tatig im Ort Hoxter. Sind in diesem Bereich
auch andere DKSB-Verbande auf ortlicher Ebene tatig oder will der Ortsverband
aullerhalb seines Tatigkeitsbereiches im Tatigkeitsbereich eines anderen DKSB-
Verbands auf ortlicher Ebene tatig werden, regeln die hiervon Betroffenen die
gemeinsame Vertretung und Aufgabenerflullung in eigener Zustandigkeit; bei Konflikten
entscheidet der Landesverband.

Der Ortsverband Hoéxter ist berechtigt, fir die Dauer der Mitgliedschaft im Bundesverband
den Namen und das fur ihn geltende Logo des DKSB im Rahmen von Werbemallinahmen
und Sponsorenvertragen zum Zwecke der Einwerbung von Drittmitteln fur die
satzungsmafigen Zwecke und unter Berlcksichtigung der Beschllsse und Richtlinien des
Bundesverbandes zu verwenden; WerbemalRnahmen, Sponsorenvertrdge und ahnliche
Abreden, mit denen Dritten die Verwendung des Namens und des Logos gestattet wird,
sind auf den Tatigkeitsbereich gemal Abs. 6 zu beschranken und bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Landesverbandes. Die Zustimmung wird erteilt, wenn die Interessen des
Bundesverbandes, des Landesverbandes oder eines anderen DKSB-Verbandes auf ortlicher
Ebene nicht betroffen sind. Bei jeder Verwendung soll deutlich werden, dass sich die
Zusammenarbeit mit dem Sponsor auf den Ortsverband bezieht.

§5
Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft im Ortsverband kann von natirlichen Personen
erworben werden. Juristische Personen konnen dem Ortsverband als
Fordermitglieder  ohne Stimm- und Antragsrecht in der
Mitgliederversammlung beitreten.

2. Uber den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Das Ergebnis der Entscheidung wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt.
Gegen eine ablehnende Entscheidung kann der Bewerber innerhalb eines
Monats nach Zugang der Entscheidung Berufung zur nachsten
ordentlichen Mitgliederversammlung einlegen; diese entscheidet end-gultig
uber die Aufnahme.



3. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung kénnen einzelne Personen,
die sich um die Aufgaben und Ziele des Ortsverbands besonders
verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

4. Alle ordentlichen Mitglieder des Ortsverbandes haben Anspruch auf
Ersatz ihrer angemessenen Auslagen.



§ 6

Beitrage

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, jahrliche Mitgliedsbeitrage zu leisten. Der
Boi St b 21 Mirz e edon Jal hl

Der Beitrag ist bis zum 30. Juni eines jeden Jahres zu zahlen.

2. Uber die Héhe des Beitrages beschlieit die Mitgliederversammlung unter
Beachtung des von der Mitgliedersammlung des Deutschen Kinderschutz-
bundes Bundesverband e.V. beschlossenen bundeseinheitlichen Jahres-
mindestbeitrages. Der Vorstand kann in begrindeten Fallen Beitrage ganz
oder teilweise stunden oder erlassen.

3. Bei Mitgliedern, die ihrer Beitragspflicht trotz Mahnung nicht nachgekommen
sind, ruhen die Rechte aus der Mitgliedschaft bis zur Entrichtung des ange-
mahnten Betrages.

4, Ehrenmitglieder treffen keine Beitragspflichten.

§ 6a

Mitgliedschaft von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kénnen mit schriftlich (z.B. Brief) oder in
Textform (z.B. E-Mail, digitales Formular oder Fax) vorliegender Zustimmung der
Sorgeberechtigten Mitglied im Ortsverband werden.

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung
des Ortsverbandes und sind vor der Beratung und Beschlussfassung Uber Antrage, die
sie betreffen, zu héren. Mit Vollendung des 14. Lebensjahres haben sie dort Rede-,

Antrags- und Stimmrecht, kdnnen aber nicht gewahlt werden.

§7
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet bei natirlichen Personen durch Tod, Austritt oder
Ausschluss, bei juristischen Personen durch Auflésung, Austritt oder
Ausschluss.

2. Der Austritt ist schriftlich gegentber dem Vorstand zu erklaren. Er kann nur
zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
erfolgen.




3.Mitglieder, die die Interessen des Ortsverbandes schadigen, gegen
vereinsrechtliche Bestimmungen handeln oder mit der Zahlung des Beitrages
mehr als zwei Jahre im Rulckstand sind, kdnnen aus dem Ortsverband
ausgeschlossen werden.

Dies gilt insbesondere, wenn Mitglieder

[] dieser Satzung oder den Beschlissen des Ortsverbandes, des
Landesverbandes oder des Bundesverbandes trotz Abmahnung in
schwerwiegender Weise zuwiderhandeln,

[ das Ansehen des DKSB in der Offentlichkeit schadigen,

] ihre Verpflichtungen gegenuber dem Ortsverband trotz zweimaliger
schriftlicher (z.B. Brief) oder in Textform (z.B. E-Mail, Digitales Formular oder
Fax) verfasster Aufforderung mit jeweils dreiwdchiger Fristsetzung nicht
erfullen, oder

[] Entscheidungen des Schiedsgerichts nicht beachten.

. Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand, nachdem dem betroffenen
Mitglied die Maoglichkeit zur Anhoérung gegeben worden ist. Gegen die
Entscheidung Uber den Ausschluss kann die/der Betroffene innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Zugang der Entscheidung schriftlich (z.B. Brief)
oder in Textform (z.B. E-Mail, digitales Formular oder Fax) Berufung zur
nachsten ordentlichen Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung hat
keine aufschiebende Wirkung.

. Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind alle Unterlagen und Gegenstande des
Ortsverbandes, die sich in Besitz des betroffenen Mitglieds befinden,
unverzuglich an den Vorstand oder eine/einen von ihm beauftragte
Dritte/beauftragten Dritten herauszugeben.

(6) Mit Austritt, Verzicht oder Ausschluss enden die vom Ortsverband
verliehenen Ehrungen.




§8

Organe

1. Die Organe des Ortsverbands sind:

die Mitgliederversammlung
der Vorstand

Fur die Fuhrung der laufenden Geschafte kann die Geschaftsfuhrerin/der

Geschaftsfuhrer nach § 10 Abs.9 als ,besonderer Vertreter nach § 30 BGB
bestellt werden. Sie/Er nimmt an den Vorstandssitzungen mit beratender
Stimme teil. Weitere Einzelheiten regelt der Vorstand durch eine
Geschaftsordnung oder Dienstanweisung.

§9

Mitgliederversammlung

1. Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere

die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie deren
Entlastung,

die Wahl der Kassenpruferinnen und deren Stellvertreterinnen bzw.
die Bestellung der Wirschaftspriferin

die Entgegennahme des Jahresberichts,

die Entgegennahme des Kassenprufungsberichts bzw. des Berichtes
der Wirtschaftspruferin,

die BeschluRfassung Uber die Hohe des Jahresbeitrages,
die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans,

die BeschluRfassung Uber Satzungsanderungen und die Auflésung
des Ortsverbands,

die BeschluRfassung Uber die Berufung gegen die Ablehnung des
Aufnahmeantrages sowie uUber die Berufung gegen einen AusschlieBungs-
beschlul® des Vorstandes,



- die Ernennung von Ehrenmitgliedern.

Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jahrlich in der Regel
mindestens einmal statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist
von vier Wochen schriftich und/oder elekironisch unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Antrage mussen sechs Wochen vor
Versammlungsbeginn schriftlich dem Vorstand vorliegen. Uber spater
eingegangene Antrage entscheidet die Mitgliederversammlung; zur Annahme
des Antrags ist eine Mehrheit von % der abgegebenen gultigen Stimmen
erforderlich.

. Eine aullerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das
Interesse des Ortsverbands dies erfordert oder wenn die Einberufung von
mindestens einem Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Griinden
beim Vorstand beantragt wird. Abs. 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.

Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine
qualifizierte Mehrheit erfordern. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als
abgelehnt. Fir Satzungsanderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln, zur
Auflésung des Ortsverbands eine Mehrheit von vier Funfteln der abgegebenen
gultigen Stimmen erforderlich.

Bei Wahlen gilt diejenige/derjenige von mehreren Kandidatinnen als gewahlt,
der mehr als die Halfte der abgegebenen gultigen Stimmen erhalten hat. Ist
diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, so erfolgt unter den beiden
Kandidatinnen mit dem hochsten Stimmenanteil eine Stichwahl. Gewahlt ist
diejenige/derjenige, die/der nunmehr die meisten Stimmen erhailt.

Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Handzeichen, wenn nicht ein
anwesendes Mitglied eine geheime Abstimmung beantragt.

§ 10
Vorstand

Den Gesamtvorstand bilden

der/die Vorsitzenden

die/der stellvertretende Vorsitzenden
die Schatzmeisterin/der Schatzmeister
und bis zu 5 Beisitzerlnnen

Der Vorstand kann Ausschusse bilden.

Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung fur die
Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulassig. Die Vorstandsmitglieder
bleiben bis zur Durchfliihrung einer Neuwahl im Amt.

10
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Vorstand i.S.d. § 26 BGB sind der/die Vorsitzenden, der/die stellvertretende
Vorsitzenden und die Schatzmeisterin/der Schatzmeister
Vertretungsberechtigt sind jeweils zwei von ihnen gemeinsam.

Der Vertretungsvorstand i.S.d. Abs. 3 ist zugleich der geschéaftsfihrende
Vorstand; |hm obllegt die Fuhrung der Iaufenden Geschafte des Ortsverbands.

Der geschaftsfuhrende Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei
Mitglieder anwesend sind.

Zur Unterstutzung des geschéftsfihrenden Vorstands kann eine
Geschaftsfuhrerin oder ein Geschaftsfuhrer bestellt werden. Sie/er handelt
im Auftrag des Vorstands und ist somit vereinsrechtlich kein besonderer
Vertreter i.S.d. § 30 BGB. Die Geschaftsfuhrerin oder der Geschaftsfuhrer
nehmen an den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil.

Der Gesamtvorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte aller
Mitglieder des Gesamtvorstandes anwesend ist. Er beschliel3t mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

6-Die “el'ls.tal ';'ds.'“I""ltg“e.del' IHII"EG“ |Ine,| ‘“'teﬁ'Eel”e"a.l“'“'elr' H'I'd '

Die Mitglieder des Vorstandes uben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus und haben
Anspruch auf Erstattung ihrer angemessenen Auslagen. Die
Mitgliederversammlung kann mit einer 2/3- Mehrheit beschlie3en, dass bis zu
1/3 der Vorstandsmitglieder neben dem Vorstandamt fur den Verband als
Selbststandige tatig sein konnen, sofern die Summe der Honorare den
Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EstG nicht Ubersteigt.

Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer des Verbandes kdonnen nicht Mitglieder des
Vorstands sein.

Hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins durfen dem Vorstand nicht angehoren.
Fir die Sitzungen und die BeschluRfassung des Gesamtvorstandes und des
geschaftsfuhrenden Vorstands kann eine Geschaftsordnung erstellt werden,
die dann Bestandteil dieser Satzung ist.
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§ 11

Kassenfiihrung und Kassenprifung

1.Der Vorstand fuhrt die Kassengeschéafte im Rahmen der gefassten
Beschlusse; er ist verantwortlich fur die Leitung des Kassenwesens.

2.Der Vorstand erstellt die Rechnungsabschlisse des letzten Geschaftsjahres
bis zum 31. Mai. des Folgejahres.

2. Nach Abschluf eines jeden Geschaftsjahres ist die Kasse von zwei
Kassenpruferinnen, die nicht dem Vorstand angehdren darfen, zu prifen. Sie
haben Uber das Ergebnis der Kassenprifung einen schriftlichen Bericht zu

grstatten.

Uberstiegen die Ausgaben des Ortsverbandes im vorangegangenen
Geschaftsjahr einen Betrag von 1 Million EUR, so ist der Rechnungsabschluss
durch ein/en Wirtschaftspruferin zu prufen.

§12
Auflosung des Vereins, Vermogensanfall

1. Die Auflosung des Ortsverbands kann nur mit der in § 9 Abs. 4 bestimmten
Stimmenmehrheit beschlossen werden.

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts Abweichendes beschliel3t, sind
die/lder—Vorsitzende—und—die—Schatzmeisterin/der—Schatzmeister die
gemeinsam—vertretungsberechtigten—Liquidatoren. ist der Vorstand der

vertretungsberechtigte Liquidator.

Dies gilt auch dann, wenn der Ortsverband aus einem anderen Grund aufgeldst wird
oder wenn er seine Rechtsfahigkeit verliert.
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Bei Auflosung des Ortsverbands oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke
fallt das Vermogen des Ortsverbands an den Deutschen Kinderschutzbund
Landes- verband Nordrhein-Westfalen e.V., der es unmittelbar und
ausschlielich fir gemeinnltzige Zwecke im Sinne des §52Abs.2 Nr.4

Abgabenordnung zu verwenden hat. Beschlisse—tber—die—kinftige

Hoxter, den

Unterschriften:

1.

2.
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	5. Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller   Mitglieder des Gesamtvorstandes anwesend ist.  Er beschließt mit einfacher  Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

